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Angaben zum/zur Spätaussiedlerbewerber/in 
 

Vermerke 
der Behörde 

  
Wichtiger Hinweis! 
 
Die Fragen zur Ziffer 14.1 bis 14.3 bitte besonders sorgfältig und wahrheitsgemäß beantworten. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Aufnahmebescheid nach der Einreise in die Bundesrepublik zurückgenommen werden kann, wenn er durch Angaben erwirkt 
wurde, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig sind (siehe auch Erklärung Ziffer 38) 
 

 

 

14 
 

Angaben zur Sprache  
 

14.1 
 

Deutsch  
 

Russisch  
 

andere Sprachen  
 

 

 nein  
 

 nein 
  

 
 

 ja: 
 

 

 ja: 
 

(bitte angeben) 

      
 

 

 

Sprachen, die von 
dem/der Spätaussiedler- 
bewerber/in als Kind im 
Elternhaus gesprochen  
wurden 

ab welchem Lebensjahr? 

      
 ab welchem Lebensjahr? 

      
 ab welchem Lebensjahr? 

      
 

 

14.2 
 

 nein 
  

 

 

Spätaussiedlerbewer-
ber/in hat die 
deutsche  Sprache 
erlernt 

 

 ja: 
vom    

          Lebensjahr 

bis zum   
        Lebensjahr 

 

  
 

Erlernt von  
  

 

 dem Vater 
 

 der Mutter  

  
 

 dem Großvater 
 

 der Großmutter  

  
 

 einem anderen Verwandten 
 

  

  Verwandtschaftsverhältnis 

      
 

  
 

 außerhalb des Elternhauses (wo? Bitte kurz erläutern)  

  
 

       

 

14.3 
 

versteht Deutsch  
 

spricht Deutsch  
 

schreibt Deutsch  
 

 

 überhaupt nicht  
 

 überhaupt nicht 
 

 

 ja  

 

 

Spätaussiedlerbewerber/
in beherrscht die 
deutsche Sprache 

 

 wenig  
 

 nur einzelne Wörter 
 

 

 nein  

  
 

 fast alles  
 

 reicht für ein einfaches Gespräch aus 

 

  

  
 

 alles  
 

 fließend 

 

  

 


